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22.01.2019

Betr.Antrag auf Informationszugang nach dem VIG für1 Betrieb

.Sehr geehrte/rAntragsteller/in,

hiermitbestätigenwir den Eingang IhresAntrags vom 14.01.2019

Eine Herausgabe von Kontrollberichtensiehtdas Verbraucherinformationsgesetz (VIG) nichtvor.

Wir legen daher IhrenAntrag dahingehend aus, dass Sie Informationen nach § 2 Absatz 1 Nr.1 VIG

zu allenDaten über festgestellte,nichtzulässige Abweichungen von Anforderungen nach dem Le-

bensmittelrechtin dem genannten Betriebfürdie beiden letztenBetriebsprüfungen wünschen.

Wir werden den von Ihnen benannten Betriebzu Ihrem Antrag und unserer Antwort insbesondere

zur Frage in Ziffer2 IhresAntrags gemäß § 5 VIG anhören, wodurch sichdie Entscheidungsfristum

einen weiteren Monat verlängert.

Sie haben der Datenweitergabe gemäß Artikel21 Datenschutzgrundverordnung widersprochen.

Hierzu haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrerbesonderen Situationergeben, das Recht. Ihre

besondere Situationhaben Sie jedoch nichtdargelegt.Bisherist Ihr Widerspruchsomit unbegründet.

Wir weisen Sie darauf hin,dass gemäß § 5 Abs. 2 Satz 4 VIG auf Nachfrage des Dritten(betroffener
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Betrieb) diesem der Name und die Adresse des Antragstellers offen zu legen ist. Wird der Wider-

spruch der Datenweitergabe nicht zurückgenommen oder entsprechend begründet, ist daher eine

Bearbeitung Ihres Antrags nicht möglich. Bitte teilen Sie uns bis spätestens 02.02.2019 (Postein-

gang hier) mit, ob Sie Ihren Antrag unter dieser Vorgabe aufrechterhalten wollen oder Ihren Antrag

zurücknehmen möchten.

Falls Sie Ihren Antrag aufrechterhalten, bitten wir weiterhin bis spätestens 02.02.2019 (posteingang

hier) um Mitteilung, ob Sie mit Ihrer Frage zu Ziffer 1 nur die durchgeführten Routinekontrollen mei-

nen oder alle lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen wie z. B.   auchNachkontrollen oder An-

lasskontrollen.

Aufgrund der Vielzahl von VIG Anfragen (88 Anfragen, Stand heute), die über das Online-Portal

"FragDenStaat" hier eingegangen sind, werden wir höchstwahrscheinlich Ihren Antrag nicht fristge-

recht gemäß § 5 Absatz 2 VIG beantworten können. Unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehen-

der Ressourcen werden wir die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs schnellstmöglich bear-

beiten und bescheiden.

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 € gemäß § 7
Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenfrei. Allerdings kann dieser Verwaltungsaufwand überschritten

werden, wenn das betroffene Unternehmen Einwendungen erhebt oder gar den Rechtsweg be-

schreitet. In diesem Fall werden kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben.

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründen nur postalisch.
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